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    Stadt Schönberg

Antrag auf einmalige Vereinsförderung
Amt Schönberger Land
Fachbereich I

Datum
20.08.2020

Bearbeitung:
Jonas Bentin

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, 
Jugend, Senioren und Soziales der Stadt 
Schönberg (Entscheidung)

Ö

Finanzausschuss der Stadt Schönberg 
(Entscheidung) Ö
Stadtvertretung Schönberg (Entscheidung) Ö

Sachverhalt
Der Antrag des Schönberger Judo Verein von 1963 e.V vom 18.07.2020 erreichte 
die Verwaltung am 21.07.2020. Der Verein beantragt eine einmalige 
Vereinsförderung in Höhe von 1.000,00 €. Begründet wird der Antrag mit 
Problemen mit dem Pappdach, welches bereits Feuchtigkeit durchlässt. Der 
Schönberger Judoverein hat laut eigenen Angaben bereits eine Einschätzung von 
einem Fachmann aus dem Dachdeckerhandwerk geholt und dieser schätzte die 
Kosten für eine Dachsanierung auf ca. 10-15.000,00 €. Es werden auch beim 
Landessportbund MV Fördermittel beantragt.

Haushaltsmittel stehen beim Produkt 28100 ( Förderung von Einrichtungen, 
Kulturpflege) Produktkonto 54159 ( Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 
Zwecke an den privaten Bereich). 
Beschlussvorschlag
Die Stadt Schönberg beteiligt sich bei den Kosten in einer Höhe von 1.000,00 €. 
Der Schönberger Judoverein von 1963 e.V. hat bis zum __.__.____ einen 
Verwendungsnachweis an das Amt Schönberger Land zu erbringen. 
Finanzielle Auswirkungen
GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG 

IM LFD. HH-JAHR
AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL.

1.000,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €
FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 1.000,00 € Im Ergebnishaushalt Ja 
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja 
Förderung 00,00 €
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 28100-54159
Beiträge 00,00 €
Anlage/n

1 Antrag vom Schönberger Judoverein (öffentlich)
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